
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Waiblingen GmbH                                     

für den Verkauf von Ladestationen 
 

1. Vertragspartner 

1.1. Ihr Vertragspartner bei Vertragsabschlüssen bezüglich Produkte 

für Ladeinfrastruktur der Stadtwerke Waiblingen, ist grundsätzlich 

die Stadtwerke Waiblingen GmbH, Schorndorfer Straße 67, 

71332 Waiblingen (nachfolgend „wir“). 

1.2. Verträge werden mit Privat- und Gewerbekunden abgeschlossen.  

2. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrags zwischen Ihnen und uns ist der Verkauf von 

Ladestationen, die auf unserer Internetseite angeboten werden. 

3. Übergabe der Ladestation 

Bestellte Produkte erhalten Sie nach der Angebotsbestätigung, bei 

welcher Sie der Stadtwerke Waiblingen GmbH Ihr Angebot 

unterschrieben zurücksenden. Die Lieferung erfolgt im Rahmen einer 

Abholung bei den Stadtwerken Waiblingen GmbH, Schorndorfer Straße 

67, 71332 Waiblingen, zu einem vorgegebenen Zeitpunkt, den Ihnen die 

Stadtwerke Waiblingen GmbH telefonisch oder schriftlich mitteilt.  

4. Eigentum, Eigentumsvorbehalt 

Die Produkte bleiben in unserem Eigentum bis zur Bezahlung sämtlicher 

Forderungen aus dieser Geschäftsverbindung zwischen Ihnen und 

Ihrem Vertragspartner. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf 

die durch Umtausch gelieferten Produkte. Mit vollständiger Zahlung geht 

das Eigentum an dem Produkt auf Sie über. 

5. Zustandekommen von Verträgen 

Indem Sie eine Ausfertigung des von uns erhaltenen Angebots 

unterschrieben an die Stadtwerke Waiblingen GmbH zurücksenden, 

wird mit Eingang dieser der Vertrag wirksam. 

6. Nutzungsbedingungen, -voraussetzungen, -einschränkungen 

Für eine vollständige Funktionalität einiger Ladestationen müssen die 

nachfolgenden Voraussetzungen vorliegen: 

- Stromversorgung 

-Netzwerkkabel bzw. WLAN-Anschluss 

-Smartphone oder Tablet mit iOS- oder Android-Betriebssystem für die 

Nutzung der App 

Diese Voraussetzungen gehören nicht zum Leistungsumfang der 

Produkte. Dies wird Ihnen auch bei der Produktbeschreibung angezeigt. 

7. Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen 

Bei Rechnungsstellungen gilt Folgendes: 

Die Rechnungsstellung erfolgt unmittelbar nach der Aushändigung der 

Ladestation. Die Zahlung ist 14 Tage nach Rechnungsstellung fällig. 

Fällt dieses Datum auf ein Wochenende oder Feiertag, so ist der 

nächstfolgende Werktag das Fälligkeitsdatum. Ihnen steht grundsätzlich 

die Zahlungsmöglichkeit der Banküberweisung zur Verfügung.  

8. Reklamation und Mängelhaftung 

8.1. Ihnen stehen in Bezug auf die gekauften Produkte die 

gesetzlichen Mängelhaftungsrechte nach §§ 437 ff. BGB zu. 

8.2. Bitte teilen Sie uns Reklamationen per E-Mail: 

info@stadtwerke-waiblingen.de oder  

telefonisch unter Tel.: 07151 131-0 mit. 

9. Rücktrittsrechte 

9.1. Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn wir die Waren auf 

Grund einer von uns nicht zu vertretenden Nichtbelieferung durch 

die Vorlieferanten nicht oder nur unter wesentlich erschwerten 

Bedingungen beschaffen können. 

9.2. Wir können auch dann zurücktreten, wenn begründete Zweifel 

daran entstehen, dass Sie den Vertrag korrekt erfüllen werden. 

Dies gilt insbesondere, wenn Sie schuldhaft unrichtige oder 

unvollständige Angaben über Tatsachen machen, die Ihre 

Kreditwürdigkeit bedingen. Wird nach Vertragsschluss erkennbar, 

dass Sie Ihre finanziellen Verpflichtungen nicht vertragsgerecht 

erfüllen werden, können wir die Lieferung verweigern und Ihnen 

eine angemessene Frist setzen, entweder die gesamte 

verbleibende Kaufpreisforderung zu bezahlen oder hierfür 

Sicherheit zu leisten. Nach erfolglosem Ablauf der Frist können 

wir zurücktreten. 

10. Haftung 

10.1. Wir haften bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei 

Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft für alle darauf 

zurückzuführenden Schäden unbeschränkt im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen. 

10.2. Wir haften bei leichter Fahrlässigkeit im Fall der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ebenfalls unbeschränkt 

im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

10.3. Kommen wir mit Ihrer Leistung in Verzug, verletzen wir eine 

wesentliche Vertragspflicht oder wird durch uns die 

Leistungserbringung unmöglich und beruht dies jeweils auf 

leichter Fahrlässigkeit von uns, ist die Haftung für die darauf 

zurückzuführenden Sach- und Vermögensschäden auf den 

vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

Wesentlich sind dabei solche Vertragspflichten, die Ihre 

vertragswesentlichen Rechtspositionen schützen, die Ihnen 

dieser Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu 

gewähren hat. Wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie 

regelmäßig vertrauen und vertrauen dürfen. 

10.4. Für alle weiteren Schäden ist die Haftung ausgeschlossen. 

Ausgenommen hiervon ist die Haftung nach den Vorschriften des 

Produkthaftungsgesetzes. 

10.5. Wir übernehmen ferner keine Haftung für Schäden, die aufgrund 

von Fehlfunktionen, technischen Störungen oder durch 

Datenverluste entstehen sowie für Produkte und Services von 

Partnern, mit denen Sie eine separate Vereinbarung treffen. 

11. Sonstige Bedingungen 

11.1. Wir dürfen uns zur Erfüllung vertraglicher Pflichten Dritter 

bedienen. Für die Leistungserbringung durch Dritte haften wir wie 

für eigenes Handeln. 

11.2. Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit 

Zustimmung des anderen Teils auf einen Dritten übertragen 

werden.  

11.3. Sollten vorhandene oder zukünftig ergänzte Bestimmungen 

dieses Vertrags ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, wird die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen hiervon nicht berührt. 

11.4. Wir nehmen an Streitbeilegungsverfahren vor der Allgemeinen 

Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil. 

 
Stand: 14.07.2021 
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